
Die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz und ihre
Anwendung in Brandenburg auf Basis der Hinweise des Umweltministeriums
zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE)

Die Eingriffsregelung ist das Hauptinstrument für die Bearbeitung naturschutzfachlicher Belange. Sie wird in fast

jedem durchgeführten Zulassungsverfahren im „Huckepackverfahren“ oder bei Vorhaben, die keiner anderen

Zulassung bedürfen, eigenständig angewendet. Das Seminar gibt einen Überblick über die unterschiedlichen

Verfahren und die damit verbundenen Rechtsgrundlagen sowie die Zuständigkeiten bei der Bewältigung der

Eingriffsregelung. Fragen der 

Teilnehmenden und ihr Erfahrungsaustausch sind ein willkommener Seminarbestandteil.

Schwerpunkte

1. Begriffserklärungen

2. Gesetzliche Grundlagen, Eingriffsregelungen nach dem Naturschutzrecht und dem Baurecht

3. Bewältigung der Eingriffsregelung in Brandenburg auf Grundlage der „Hinweise zum Vollzug der

Eingriffsregelung (HVE)“

Prinzip der schutzgutbezogenen verbal argumentativen Bewertung von Eingriffen und

Kompensationsmaßnahmen sowie Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Belangen (z. B.

Schutzgebiete, Baum-, Biotop- und Artenschutz)

Was ist ein Naturraum, und welche Naturräume sind in Brandenburg relevant?

Planung von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen, Flächenpool und Ersatzzahlung sowie rechtliche

Sicherung der Kompensation

Exkurs in die Bundeskompensationsverordnung

4. Beispiele aus der Praxis

Eingriffsregelung im Bebauungsplan

Eingriffsregelung beim Straßenbau

5. Erfahrungsaustausch, Probleme und Fragen der Teilnehmenden

Preis

200.00 € zzgl. 19% MwSt.

Referent/-in

Dipl. -Ing. Herr G. Eyermann, M.A., ist mit der Thematik seit 19 Jahren hauptamtlich befasst

 

 

Seminarteilnehmende

BITEG



Tiefbau-, Grün- und Planungsamt, Straßenbauamt, Liegenschaften, Planungsbüros, Untere Naturschutzbehörde,

Kommunalaufsicht

Ort und Datum

IHZ Internationales Handelszentrum, Friedrichstraße 95, 10117, Berlin

04-05-2026 (09:00 - 16:00 Uhr)
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